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A)	 Verkündungen und Bekanntmachungen der 
Region Hannover und der Landeshauptstadt 
Hannover

Region Hannover

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
der Region Hannover – Sakr Badawi

An die nachstehende Person

Name:	 Badawi
Vorname:	 Sakr
Geburtsdatum: 	 30.12.1976
letzte bekannte Anschrift	 JVA Plötzensee / Berlin

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildesheimer 
Str. 20, 30169 Hannover, datiert auf den 19.12.2025, 
Az.: 33.13-475-99-162827E öffentlich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der Auf-
enthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine Zustel-
lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten 
nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter fol-
gender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team Aufenthaltsbeendigung und Klage
1.Etage, Raum 105,
Maschstr. 17, 30169 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustellungsge-
setzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – darauf 
hingewiesen, dass durch die öffentliche Zustellung des 
Dokuments Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Hannover, den 15.01.2026

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Rosbander

– – –

Landeshauptstadt Hannover

u	 Bebauungspläne

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat gemäß § 10 
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und den zuletzt 
ergangenen Änderungen den nachstehenden Bebauungs-
plan als Satzung beschlossen.

Bebauungsplan Nr. 1349, 1. Änderung
Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB

Arbeitstitel: Nordfelder Reihe

Geltungsbereich:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die 
Flächen zwischen der Arndtstraße, der Herschelstraße, 
der Nikolaistraße, dem Postkamp und der Hainhölzer 
Straße.

Satzungsbeschluss am 18.12.2025

Einsichtnahme in Zimmer 508 Tel. (0511) 168-43 103
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1907
Arbeitstitel: Familiensportzentrum Kirchrode

Geltungsbereich:

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 1907 liegt im Stadtteil Kirchrode. 
Der VEP umfasst mit einer Größe von ca. 44.272 m² das 
bestehende Sportgelände Tiergartenstraße 23 sowie eine 
Parkplatzfläche mit Zufahrt zur Tiergartenstraße südlich 
der Hausnummer 19 (Gemarkung Kirchrode, Flur 3, Flur-
stücke 11/3, 5/12, 4/32 und 4/48).

Satzungsbeschluss am 18.12.2025

Einsichtnahme in Zimmer 133 Tel. (0511) 168-40 219

Die vorstehenden Bebauungspläne sowie die Begründun-
gen und die zusammenfassende Erklärung für den Bebau-
ungsplan Nr. 1907 liegen gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der 
Bauverwaltung Hannover, Rudolf-Hillebrecht-Platz 1, in 
den jeweils genannten Diensträumen aus und können dort 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden; jeder kann über die Inhalte Auskunft verlangen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der o. g. Bebauungsplan 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass

1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Landeshauptstadt Hannover unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Bei Bebauungsplänen der Innenent-
wicklung gilt der vorstehende Satz entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

Für den Bebauungsplan Nr. 1349, 1. Änderung wird auf 
die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 des BauGB 
über die Geltendmachung von Planungsentschädigungs-
ansprüchen durch Antrag an den Entschädigungspflichti-
gen im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile und auf das nach § 44 Abs. 4 
BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, wenn der An-
trag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, 
hingewiesen.

Die rechtsverbindlichen Bebauungspläne sind im Internet 
veröffentlicht und zugänglich unter 

https://uvp.niedersachsen.de

Hannover, den 07.01.2026

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Thomas Vielhaber

– – –

https://uvp.niedersachsen.de/
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B)	 Verkündungen und Bekanntmachungen der 
Städte und Gemeinden

Stadt Burgwedel

u	 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33  
„An der Schule“ in der Ortschaft Fuhrberg

Gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit 
bekannt gemacht, dass der Rat der Stadt Burgwedel in 
seiner Sitzung am 11. Dezember 2025 die 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „An der Schule“ in der Ortschaft 
Fuhrberg beschlossen hat.

Der Geltungsbereich dieser Änderung betrifft das Flur-
stück 22/8 in der Flur 15 der Gemarkung Fuhrberg. Im 
nachstehenden Übersichtsplan ist der Geltungsbereich 
schwarz umrandet.

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „An der Schu-
le” wird mit der Begründung in der Stadtverwaltung (Rat-
haus) in Großburgwedel, Fuhrberger Straße 4, Zimmer 2.50, 
30938 Burgwedel, während der Dienstzeiten nach vorheri-
ger Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. 05139/8973-680, 
 zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 
Satz 1 BauGB

1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 – 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Burgwedel unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 BauGB 
über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zuläs-
sige Nutzung durch Festsetzung der 5. Änderung des o. 
g. Bebauungsplanes wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 4 
BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, durch 
schriftlichen Antrag bei den Entschädigungspflichtigen 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 5. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 33 „An der Schule“ in der Ortschaft 
Fuhrberg gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Burgwedel, den 23.12.2025

Stadt Burgwedel
Wendt

Bürgermeisterin

– – –

u	 Bebauungsplan Nr. 165 „Oberer Haselkamp“ in 
der Ortschaft Fuhrberg mit Örtlicher Bauvorschrift

Gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit 
bekannt gemacht, dass der Rat der Stadt Burgwedel in 
seiner Sitzung am 11. Dezember 2025 den Bebauungsplan 
Nr. 165 „Oberer Haselkamp“ in der Ortschaft Fuhrberg mit 
Örtlicher Bauvorschrift beschlossen hat.

Der Geltungsbereich liegt in der Flur 23 der Gemarkung 
Fuhrberg. Im nachstehenden Übersichtsplan ist der Gel-
tungsbereich schwarz umrandet.
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Der Bebauungsplan Nr. 165 „Oberer Haselkamp” wird 
mit der Begründung einschließlich Umweltbericht und 
der zusammenfassenden Erklärung in der Stadtverwal-
tung (Rathaus) in Großburgwedel, Fuhrberger Straße 4, 
Zimmer 2.50, 30938 Burgwedel, während der Dienst-
zeiten nach vorheriger Terminvereinbarung unter der 
Tel.-Nr. 05139/8973-680, zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 
Satz 1 BauGB

1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 – 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Burgwedel unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 BauGB 
über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch Festsetzung des o. g. Bebauungsplanes 
wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein 
Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, durch schriftlichen An-
trag bei den Entschädigungspflichtigen die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 165 „Oberer Haselkamp“ in der Ortschaft Fuhrberg mit 
Örtlicher Bauvorschrift gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Burgwedel, den 23.12.2025

Stadt Burgwedel
Wendt

Bürgermeisterin

– – –

Stadt Laatzen

u	 Haushaltssatzung der Stadt Laatzen für das 
Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner 
Sitzung am 09.10.2025 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen  
Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 147.519.100 € 

1.2 der ordentlichen  
Aufwendungen auf

185.520.900 €

1.3 der außerordentlichen  
Erträge auf

0 €

1.4 der außerordentlichen  
Aufwendungen auf

0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen  
Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit

141.637.600 €

2.2 der Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit

173.077.500 €

2.3 der Einzahlungen für  
Investitionstätigkeit

562.800 €

2.4 der Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit

30.341.300 €

2.5 der Einzahlungen für  
Finanzierungstätigkeit

32.715.700 €

2.6 der Auszahlungen für  
Finanzierungstätigkeit

15.006.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: 

– �Gesamtbetrag der Einzahlungen des 
Finanzhaushaltes

174.916.100 €

– �Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushaltes

218.425.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird auf 29.778.500 Euro festgesetzt.
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird auf 7.615.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026  
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
zahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 95.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden 
für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	 Grundsteuer
a) 	 für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (Grundsteuer A)	 600 v. H.
b) 	 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	 860 v. H.

2.	 Gewerbesteuer	 480 v. H.

§ 6

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchungen 
von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bil-
dung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die De-
ckung gewährleistet sein.

Laatzen, den 09.10.2025

Stadt Laatzen
Kai Eggert

Bürgermeister 

u	 Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 120 Abs. 2, § 119 Abs. 4 und nach § 122 
Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch 
die Region Hannover – Team Gremien, Kommunalaufsicht 
und Wahlen – am 22.12.2025 unter dem Aktenzeichen 
01.02 11.92.08 wie folgt erteilt worden:

§ 2	 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3	 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
§ 4 	Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 
Absatz 2 Satz 3 NKomVG vom 16.01.2026 bis 26.01.2026 
zur Einsichtnahme im Dienstgebäude der Stadt Laatzen, 

Gutenbergstraße 15, 30880 Laatzen, 4. OG, Zimmer 412 A, 
öffentlich aus.

Laatzen, den 05.01.2026

Stadt Laatzen
Kai Eggert

Bürgermeister

– – –

Stadt Seelze

u	 Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB  
Bebauungsplan Nr. 38, 1. Änderung für den 
Stadtteil Letter

Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Sitzung am 
27.11.2025 den Bebauungsplan Nr. 38, 1. Änderung für 
den Stadtteil Letter gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
und die dazugehörige Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB 
als solche beschlossen.

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist der 
nachfolgenden Skizze zu entnehmen.
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1:5.000Legende
Geltungsbereich B-Plan
Letter Nr. 038, 1. Änderung

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 38, 1. Änderung für den Stadtteil Letter in Kraft.

Der Bebauungsplan Nr. 38, 1. Änderung für den Stadtteil 
Letter einschließlich dessen Begründung können in der 
Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung der 
Stadt Seelze, Stadtteil Seelze, Rathausplatz 1, Zi. 249 
während der Dienststunden und zwar montags, diens-
tags, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 
13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, mittwochs von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr und freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann eingesehen 
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werden. Diese Bebauungsplanänderung wird zusammen 
mit der Begründung auch ins Internet gestellt und wird 
nach Einstellung unter www.seelze.de/lebenswert/
bauen-wohnen/bauen-in-seelze/bauleitplanung/
planliste einsehbar sein.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in 
§ 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung von Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans unbeachtlich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Seelze unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Das gleiche gilt für einen 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mangel 
des Abwägungsvorgangs. Da dieser Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt 
worden ist, gilt § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der Flächen-
nutzungsplan im Wege der Berichtigung an die Festset-
zungen der Bebauungsplanänderung angepasst wurde. 
Der berichtigte Flächennutzungsplan kann am gleichen 
Ort und zu den gleichen Zeiten eingesehen werden wie 
die Bebauungsplanänderung. 

Seelze, 07.01.2026

Stadt Seelze
Alexander Masthoff

Bürgermeister

– – –

Gemeinde Uetze

u	 Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Uetze

Aufgrund des § 6 der Niedersächsischen Gemeindeord-
nung (NGO) vom 22.06.1982 (Nds. GVBl. S. 229) in der 
zur Zeit gültigen Fassung und der §§ 1 und 2 des Nieder-
sächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 
08.03.1978 (Nds. GVBl. S. 233) in der zur Zeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Uetze in seiner Sit-
zung am 26.09.1996 folgende Satzung für die Freiwillige 
Feuerwehr der Gemeinde Uetze (zuletzt geändert durch 
die 2. Änderungssatzung vom 24.05.2024) beschlossen:

§ 1
Organisation und Aufgaben

(1)	 Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Ge-
meinde Uetze. Sie besteht aus den zur Sicherstellung 
des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes und 
der Hilfeleistung in den Ortschaften Altmerdingsen, 
Dedenhausen, Dollbergen, Eltze, Hänigsen, Katen-
sen, Obershagen, Schwüblingsen und Uetze unter-
haltenen Ortsfeuerwehren. Die Freiwillige Feuerwehr 
erfüllt die der Gemeinde nach dem NBrandSchG ob-
liegenden Aufgaben.

(2)	 Die Ortsfeuerwehr Uetze erfüllt die Aufgaben eines 
Feuerwehrschwerpunktes.

(3)	 Die Ortsfeuerwehren Dollbergen und Hänigsen erfül-
len die Aufgaben von Feuerwehrstützpunkten.

§ 2
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde wird von der Ge-
meindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister 
geleitet (§ 13 Abs. 1 NBrandSchG). Sie sind im Dienst Vor-
gesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Bei 
der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde er-
lassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und Ortsbrand-
meister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten. Im 
Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienst-
angelegenheiten durch die/den 1. bzw. 2. Stellvertreten-
de/n Gemeindebrandmeister/in.

§ 3
Leitung der Ortsfeuerwehr

Die Ortsfeuerwehr (§ 13 Abs. 1 NBrandSchG) wird von 
der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister ge-
leitet. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der 
Ortsfeuerwehr. Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von 
der Gemeinde erlassene „Dienstanweisung für Gemein-
de- und Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu 
beachten. Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung 
in allen Dienstangelegenheiten durch die Stellvertreten-
de Ortsbrandmeisterin oder den Stellvertretenden Orts-
brandmeister.

http://www.seelze.de/lebenswert/bauen-wohnen/bauen-in-seelze/bauleitplanung/planliste/
http://www.seelze.de/lebenswert/bauen-wohnen/bauen-in-seelze/bauleitplanung/planliste/
http://www.seelze.de/lebenswert/bauen-wohnen/bauen-in-seelze/bauleitplanung/planliste/
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§ 4
Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten

Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister be-
stellt aus den aktiven Mitgliedern der Ortsfeuerwehr nach 
deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung 
erforderlichen Führerinnen oder Führer der taktischen 
Feuerwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und Trupp (vgl. 
§ 1 Abs. 2 und § 3 der Verordnung über die Mindeststärke, 
die Gliederung nach Funktionen und die Mindestausrüs-
tung der Freiwilligen Feuerwehren im Lande Niedersach-
sen. Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können 
die Führungskräfte nach Maßgabe der Verordnung über 
den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach Dienstgra-
den und die Übertragung von Funktionen bei den Freiwil-
ligen Feuerwehren im Lande Niedersachsen abberufen. 
Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrand-
meister ist über die beabsichtigten Maßnahmen recht-
zeitig zu unterrichten. Die Führungskräfte der taktischen 
Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Angehörigen 
ihrer jeweiligen taktischen Einheit.

§ 5
Gemeindekommando

(1)	 Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeinde-
brandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister. 
Dabei obliegen dem Gemeindekommando insbeson-
dere folgende Aufgaben:

a)	 Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen 
zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr inner-
halb der Gemeinde und zur Leistung von Nach-
barschaftshilfe,

b)	 Mitwirkung bei der Feststellung des Bedarfs an 
Geräten und technischen Einrichtungen für die 
Brandbekämpfung und die Durchführung von 
Hilfeleistungen,

c)	 Mitwirkung bei der Erstellung des Haushalts-
voranschlages der Gemeinde (Abschnitt: Frei-
willige Feuerwehr),

d)	 Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen 
Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die 
Löschwasserversorgung sowie deren laufende 
Ergänzung,

e)	 Überwachung der laufenden Schulung der Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Bera-
tung bei deren Entsendung zu Lehrgängen,

f)	 Mitwirkung bei der Planung und Durchführung 
von Übungen,

g)	 Überwachung der Durchsetzung der Unfallver-
hütungsvorschriften und sonstiger Sicherheits-
bestimmungen.

(2)	 Das Gemeindekommando besteht aus

a)	 der Gemeindebrandmeisterin oder dem Ge-
meindebrandmeister als Leiterin oder Leiter,

b)	 der Stellvertretenden Gemeindebrandmeis-
terin oder dem Stellvertretenden Gemeinde-

brandmeister, den Ortsbrandmeisterinnen und 
den Ortsbrandmeistern, den Stellvertretenden 
Ortsbrandmeisterinnen und den stellvertreten-
den Ortsbrandmeistern und dem Gemeinde-
jugendfeuerwehrwart als Beisitzerinnen oder 
Beisitzer kraft Amtes,

c)	 dem Schriftwart, der oder dem Gemeindesi-
cherheitsbeauftragten und der Gemeindeaus-
bildungsleiterin oder dem Gemeindeausbil-
dungsleiter als bestellte Beisitzerinnen oder 
Beisitzer.

	 Die Beisitzerinnen und Beisitzer gem. Satz 1 Buch-
stabe c werden auf Vorschlag der in Satz 1 Buchstabe 
a) und b) genannten Gemeindekommandomitglieder 
von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemein-
debrandmeister aus den aktiven Mitgliedern der Frei-
willigen Feuerwehr für die Dauer von drei Jahren be-
stellt. Die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen 
können als weitere stimmberechtigte Beisitzerinnen 
oder Beisitzer für die Dauer von drei Jahren bzw. für 
die Dauer ihrer Amtszeit in das Gemeindekommando 
aufgenommen werden. Für das Bestellungsverfahren 
gilt Satz 2.

(3)	 Das Gemeindekommando wird von der Gemeinde-
brandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister 
bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit 
zweiwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tages-
ordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann in drin-
genden Fällen angemessen verkürzt werden. Das 
Gemeindekommando ist einzuberufen, wenn die Ge-
meinde, der Verwaltungsausschuss oder mehr als die 
Hälfte der Gemeindekommandomitglieder dies unter 
Angabe des Grundes verlangen.

(4)	 Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn 
nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist.

(5)	 Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit 
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen 
abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein Mit-
glied des Gemeindekommandos es verlangt, schrift-
lich abgestimmt.

(6)	 Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die von der Gemeinde-
brandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister 
und einem weiteren Mitglied des Gemeindekomman-
dos (Schriftwart) zu unterzeichnen ist. Eine Ausferti-
gung der Niederschrift ist der Gemeinde zuzuleiten.

§ 6
Ortskommando

(1)	 Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeis-
terin oder den Ortsbrandmeister. Dem Ortskomman-
do obliegen auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 
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Buchst. a, b, d, e, f und g aufgeführten Aufgaben. Da-
rüber hinaus entscheidet das Ortskommando unter 
Beachtung der Vorschriften über die Mindeststärke 
und Gliederung Freiwilliger Feuerwehren im Lande 
Niedersachsen über die Aufnahme von Mitgliedern in 
die Feuerwehr, über die Auf- bzw. Übernahme eines 
Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuer-
wehr sowie über den Ausschluss eines Mitgliedes 
(§ 18).

(2)	 Das Ortskommando besteht aus

a)	 der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrand-
meister als Leiterin oder Leiter,

b)	 der Stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder 
dem Stellvertretenden Ortsbrandmeister, den 
Führerinnen und Führern der taktischen Feuer-
wehreinheiten (§ 4) und dem Jugendfeuer-
wehrwart als Beisitzerinnen oder Beisitzer 
kraft Amtes,

c)	 dem Schriftwart, dem Gerätewart und der oder 
dem Sicherheitsbeauftragten als bestellte Bei-
sitzerinnen oder Beisitzer.

	 Die Beisitzerinnen und Beisitzer gem. Satz 1 Buch-
stabe c werden von der Ortsbrandmeisterin oder 
dem Ortsbrandmeister aus den aktiven Mitgliedern 
der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederver-
sammlung für die Dauer von drei Jahren bestellt. § 5 
Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(3)	 Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin 
oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens 
jedoch zweimal im Jahr, mit zweiwöchiger Ladungs-
frist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 
Ladungsfrist kann in dringenden Fällen angemessen 
verkürzt werden. Das Ortskommando ist einzube-
rufen, wenn die Gemeindebrandmeisterin oder der 
Gemeindebrandmeister oder mehr als die Hälfte der 
Ortskommandomitglieder dies unter Angabe des 
Grundes verlangen. Die Gemeindebrandmeisterin 
oder der Gemeindebrandmeister können an allen Sit-
zungen der Ortskommandos mit beratender Stimme 
teilnehmen. Für Beschlüsse des Ortskommandos gilt 
§ 5 Abs. 4 und 5 entsprechend.

(4)	 Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Nie-
derschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeiste-
rin oder dem Ortsbrandmeister und einem der Orts-
kommandomitglieder (Schriftwart) zu unterzeichnen 
ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Ge-
meindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrand-
meister sowie auf Anforderung der Gemeinde zuzu-
leiten.

§ 7
Mitgliederversammlung

(1)	 Die Mitgliederversammlung beschließt über die An-
gelegenheiten der Ortsfeuerwehr, für die nicht die 

Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrand-
meister, die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrand-
meister, das Gemeindekommando oder das Ortskom-
mando im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vor-
schriften zuständig sind. Insbesondere obliegen ihr

a)	 die Entgegennahme des Jahresberichts (Tätig-
keitsbericht),

b)	 die Entgegennahme des Berichts über die 
Dienstbeteiligung,

c)	 die Entscheidung über die Berufung von Ehren-
mitgliedern.

(2)	 Die Mitgliederversammlung wird auf der Ortsebene 
von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrand-
meister bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im 
Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn der Ge-
meindedirektor, der Verwaltungsausschuss oder ein 
Drittel der aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr dies 
unter Angabe des Grundes verlangen. Ort und Zeit 
der Mitgliederversammlung sind mindestens zwei 
Wochen vorher ortsüblich unter Mitteilung der Ta-
gesordnung bekannt zu geben. An der Mitgliederver-
sammlung soll jedes aktive Mitglied der Ortsfeuer-
wehr teilnehmen. Andere Mitglieder können teilneh-
men.

(3)	 Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrand-
meisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet; sie ist 
beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimm-
berechtigten Mitglieder (Abs. 4) anwesend ist. Bei 
Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier Wochen 
unter Einhaltung der Ladungsfrist eine neue Mit-
gliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 
einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig 
ist. Auf die Beschlussfähigkeit der erneuten Mitglie-
derversammlung ist in der Einladung hinzuweisen.

(4)	 Jedes aktive Mitglied hat eine Stimme, die nicht über-
tragen werden kann (stimmberechtigtes Mitglied). 
Andere Mitglieder haben beratende Stimme.

(5)	 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder gefasst; Stim-
mengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen ab-
gestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein stimm-
berechtigtes Mitglied es verlangt, eine schriftliche 
Abstimmung durchgeführt.

(6)	 Über jede Mitgliederversammlung ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin 
oder dem Ortsbrandmeister und dem Schriftwart 
zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Nieder-
schrift ist der Gemeindebrandmeisterin oder dem 
Gemeindebrandmeister sowie auf Anforderung der 
Gemeinde zuzuleiten.
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§ 8
Verfahren bei Vorschlägen

(1)	 Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen wird 
schriftlich abgestimmt. Ist nur ein Vorschlag ge-
macht, wird, wenn niemand widerspricht, durch Zu-
ruf abgestimmt. Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit 
der Stimmen des beschlussfähigen zuständigen Gre-
miums erhält.

(2)	 Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine 
zweite Abstimmung statt, durch die das Mitglied vor-
geschlagen ist, für das die meisten Stimmen abgege-
ben worden sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los, das von der jeweiligen Leiterin oder dem 
jeweiligen Leiter des Verfahrens zu ziehen ist.

(3)	 Über den dem Rat der Gemeinde gemäß § 13 Abs. 2 
NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das Eh-
renbeamtenverhältnis zu berufenden Führungskräfte 
(Gemeindebrandmeisterin oder Gemeindebrand-
meister, Ortsbrandmeisterinnen oder Ortsbrand-
meister sowie der Stellvertreterinnen und Stellver-
treter) wird schriftlich abgestimmt. Wird bei mehr 
als zwei Bewerberinnen oder Bewerbern im ersten 
Abstimmungsgang nicht die für einen Vorschlag ge-
mäß § 13 Abs. 2 NBrandSchG erforderliche Mehr-
heit erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwischen 
den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, auf die 
die meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. 
Wird die erforderliche Mehrheit wiederum nicht er-
reicht, können am gleichen Tage erneute Abstimmun-
gen durchgeführt werden.

§ 9
Aktive Mitglieder

(1)	 Für den Einsatzdienst geeignete Einwohnerinnen und 
Einwohner der Gemeinde über 16 Jahre können akti-
ve Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden; Be-
werberinnen und Bewerber sollen das 45. Lebensjahr 
nicht überschritten haben. Bei Minderjährigen ist die 
schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
erforderlich.

(2)	 Aufnahmegesuche sind an die für den Wohnsitz zu-
ständige Ortsfeuerwehr zu richten. Die Gemeinde 
kann ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszu-
stand der Bewerberinnen und Bewerber anfordern; 
die Kosten trägt die Gemeinde.

(3)	 Über die Aufnahme als aktives Mitglied entscheidet 
das Ortskommando (§ 6 Abs. 1). Die Ortsbrandmeiste-
rin oder der Ortsbrandmeister hat die Gemeinde über 
die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeinde-
brandmeister vor der Bekanntgabe der Entscheidung 
über den Aufnahmeantrag zu unterrichten, soweit die 
Gemeinde darauf nicht generell verzichtet hat.

(4)	 Aufgenommene Bewerberinnen und Bewerber wer-
den von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister als Feuerwehrfrau-Anwärterin oder 
Feuerwehrmann-Anwärter auf eine Probedienst-
zeit von einem Jahr verpflichtet. Bei Bewerberinnen 
und Bewerbern, die bereits aktives Mitglied einer 
anderen Feuerwehr waren, ist § 8 der Verordnung 
über den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach 
Dienstgraden und die Übertragung von Funktionen 
bei den Freiwilligen Feuerwehren im Lande Nieder-
sachsen (Dienstgrad-VO-FF) vom 21.09.1993 (Nds. 
GVBl. S. 362) in der jeweils gültigen Fassung zu be-
achten.

(5)	 Nach erfolgreicher Ausbildung und einwand-
freiem Verhalten im Dienst beschließt das Ortskom-
mando über die endgültige Aufnahme als Feuerwehr-
frau oder Feuerwehrmann. Bei der endgültigen Auf-
nahme ist folgende schriftliche Erklärung abzugeben:

	 „Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflich-
ten als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr pünktlich 
und gewissenhaft zu erfüllen und gute Kamerad-
schaft zu halten.“

(6)	 Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich 
bei aktiven Mitgliedern nach ihrem Wohnsitz. In Ein-
zelfällen kann das Gemeindekommando eine hiervon 
abweichende Regelung treffen.

§ 10
Mitglieder der Altersabteilung

(1)	 Aktive Mitglieder sind in die Altersabteilung zu über-
nehmen, wenn sie das 62. Lebensjahr vollendet ha-
ben.

(2)	 Aktive Mitglieder können auf ihren Antrag oder auf 
Beschluss des Ortskommandos in die Altersabteilung 
übernommen werden, wenn sie den aktiven Dienst 
aus gesundheitlichen Gründen auf Dauer nicht mehr 
ausüben können.

(3)	 Mitglieder der Altersabteilung dürfen bei dienstli-
chen Veranstaltungen Dienstkleidung tragen.

§ 11
Mitglieder der Jugendabteilung

(1)	 In den Ortsfeuerwehren können Jugendabteilungen 
eingerichtet werden.

(2)	 Geeignete Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde 
können nach Vollendung des zehnten Lebensjahres 
Mitglied in der Jugendabteilung werden, wenn die 
schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
vorliegt.
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(3)	 Darüber hinaus können Mitglieder, die die allgemei-
ne Jugendarbeit fördern oder betreuende Aufgaben 
wahrnehmen, über die in § 18 Abs. 2 genannte Alters-
grenze tätig werden.

(4)	 Über die Aufnahme in die Jugendabteilung entschei-
det das Ortskommando auf Vorschlag der Jugendab-
teilung.

§ 11 a
Mitglieder der Kinderfeuerwehr

(1)	 Zur Heranführung an die Aufgaben und an die Mit-
gliedschaft in der Jugendfeuerwehr können bei den 
Ortsfeuerwehren, bei denen Jugendfeuerwehren vor-
handen sind, auf Beschluss des Gemeindekomman-
dos Kinderfeuerwehren eingerichtet werden.

(2)	 Geeignete Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde 
Uetze können nach Vollendung des 6. bis zur Voll-
endung des 10. Lebensjahres Mitglied in der Kinder-
feuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung 
des/der Erziehungsberechtigten vorliegt.

(3)	 Über die Aufnahme in die Kinderfeuerwehr entschei-
det das jeweilige Ortskommando auf Vorschlag der 
Leiterin / des Leiters der Kinderfeuerwehr.

§ 12
Musiktreibende Züge; Mitglieder der Abteilung

„Feuerwehrmusik“

(1)	 Bei den Ortsfeuerwehren können Feuerwehrmusik-/
Feuerwehrspielmannszüge aufgestellt werden.

(2)	 Die Mitgliedschaft in der Abteilung „Feuerwehrmu-
sik“ ist an besondere Voraussetzungen nicht gebun-
den. Mitglied können auch Bewerberinnen und Be-
werber werden, die ihren Wohnsitz nicht in der Ge-
meinde Uetze haben. Die Mitglieder dieser Abteilung 
leisten keinen Ersatzdienst. § 9 dieser Satzung wird 
davon nicht berührt.

(3)	 Über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando.

§ 13
Innere Organisation der Abteilungen

Die Organisation der einzelnen Abteilungen richtet sich 
nach den jeweiligen Rechtsvorschriften des Landes und/
oder den jeweiligen Organisationsgrundsätzen der Ge-
meinde.

§ 14
Ehrenmitglieder

Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und 
Einwohner der Gemeinde, die sich besondere Verdienste 
um den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung 

erworben haben, können auf Vorschlag des Ortskomman-
dos nach Anhörung der Gemeinde und der Gemeinde-
brandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters durch 
die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern der Frei-
willigen Feuerwehr ernannt werden.

§ 15
Fördernde Mitglieder

Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; 
über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando.

§ 16
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)	 Die aktiven Mitglieder sind verpflichtet, die ihnen 
übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen. 
Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der 
Aufgaben der Feuerwehr gegebenen Anordnungen 
zu befolgen. Aktive Mitglieder, die aus persönlichen 
Gründen vorübergehend an der Teilnahme am Ein-
satz- und Ausbildungsdienst verhindert sind, können 
auf Antrag durch das Ortskommando befristet be-
urlaubt werden. Während der Dauer der Beurlaubung 
ruhen die Rechte und Pflichten als aktives Mitglied.

(2)	 Die Mitglieder der Altersabteilung nehmen – unbe-
schadet der ihnen gemäß § 323 c Strafgesetzbuch 
obliegenden allgemeinen Hilfeleistungspflicht – 
nicht an dem angeordneten feuerwehrtechnischen 
Übungs- und Einsatzdienst teil.

(3)	 Die Mitglieder in der Jugendabteilung sollen an dem 
für sie vorgesehenen Übungsdienst teilnehmen. Sie 
haben die im Rahmen der Aufgaben der Jugendabtei-
lung gegebenen Anordnungen zu befolgen.

(4)	 Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Beklei-
dungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie die Ge-
räte pfleglich und schonend zu behandeln. Bei vor-
sätzlicher oder grob fahrlässiger Beschädigung von 
Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie 
den Geräten kann die Gemeinde den Ersatz des ent-
standenen Schadens verlangen. Dienstkleidung darf 
außerhalb des Dienstes nicht getragen werden.

(5)	 Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind 
nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallversi-
chert. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die „Unfallver-
hütungsvorschriften für Feuerwehren“ zu beachten. 
Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, so ist dies 
unverzüglich – spätestens binnen 48 Stunden – über 
die Ortsfeuerwehr der Gemeinde zu melden. Dies gilt 
auch für Erkrankungen, die erkennbar auf den Feuer-
wehrdienst zurückzuführen sind.

(6)	 Stellt ein Mitglied fest, dass während des Feuerwehr-
dienstes ein Schaden an seinem privaten Eigentum 
entstanden ist, so gilt Absatz 5 Satz 3 entsprechend.
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§ 17
Verleihung von Dienstgraden

(1)	 Dienstgrade dürfen nur unter Beachtung der Rechts-
vorschriften über die Mindeststärke und Gliederung 
Freiwilliger Feuerwehren im Lande Niedersachsen 
und über Dienstgrade und Funktionen in den Freiwil-
ligen Feuerwehren im Lande Niedersachsen an akti-
ve Mitglieder verliehen werden.

(2)	 Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der 
Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad „Hauptfeuer-
wehrfrau/Hauptfeuerwehrmann vollzieht die Orts-
brandmeisterin oder der Ortsbrandmeister auf 
Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung be-
darf der Zustimmung der Gemeindebrandmeisterin 
oder des Gemeindebrandmeisters. Verleihungen ab 
Dienstgrad „Löschmeisterin/Löschmeister“ vollzieht 
die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeinde-
brandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. 
Die Verleihung eines Dienstgrades an Funktionsträ-
gerinnen und Funktionsträger der Gemeindefeuer-
wehr vollzieht die Gemeindebrandmeisterin oder der 
Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Gemein-
dekommandos. Die Verleihung eines Dienstgrades ab 
„Löschmeisterin/Löschmeister“ bedarf der Zustim-
mung der Kreisbrandmeisterin oder des Kreisbrand-
meisters.

§ 18
Beendigung der Mitgliedschaft

(1)	 Die Mitgliedschaft endet durch:

a)	 Austritt,
b)	 Geschäftsunfähigkeit,
c)	 Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr,
d)	 Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen 

Aufenthalts in der Gemeinde bei aktiven Mit-
gliedern,

e)	 Ausschluss.

(2)	 Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr en-
det für die Mitglieder der Jugendabteilung darüber 
hinaus

a)	 mit der Auflösung der Jugendabteilung,
b)	 mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres 

möglichen Übernahme als aktives Mitglied in 
die Freiwillige Feuerwehr, spätestens jedoch 
mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

(3)	 Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann zu 
jedem Vierteljahresende erfolgen; der Austritt ist 
gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Mo-
nat vor dem Vierteljahresende schriftlich zu erklären.

(4)	 Die Beendigung der Mitgliedschaft im Falle der Ge-
schäftsunfähigkeit ist der gesetzlichen Vertreterin 
oder dem gesetzlichen Vertreter der oder des Betrof-
fenen durch die Gemeinde schriftlich mitzuteilen.

(5)	 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus 
der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mit-
glied:

1.	 wiederholt schuldhaft seine Pflicht zur Teilnah-
me am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt,

2.	 wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetz-
ten nicht befolgt,

3.	 die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr 
durch sein Verhalten erheblich stört,

4.	 das Ansehen der Feuerwehr schuldhaft geschä-
digt hat,

5.	 rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
als einem Jahr verurteilt worden ist.

(6)	 Vor der Entscheidung des Ortskommandos über den 
Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist der 
oder dem Betroffenen und der Gemeinde Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Die Ausschlussver-
fügung wird von der Gemeinde erlassen.

(7)	 Aktive Mitglieder oder Mitglieder der Jugendabtei-
lung können, wenn gegen sie ein Ausschlussverfah-
ren eingeleitet wird, von der Ortsbrandmeisterin 
oder vom Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung 
über den Ausschluss vom Dienst suspendiert werden.

(8)	 Das Ausscheiden eines aktiven Mitgliedes (Absatz 1) 
hat die Ortsfeuerwehr über die Gemeindebrandmeis-
terin oder den Gemeindebrandmeister der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen.

(9)	 Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der 
Freiwilligen Feuerwehr sind innerhalb einer Woche 
Dienstkleidung, Dienstausweis, Ausrüstungsgegen-
stände und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur 
Verfügung gestellten Gegenstände bei der Ortsfeuer-
wehr abzugeben. Die Ortsfeuerwehr bestätigt dem 
ausscheidenden Mitglied den Empfang der zurück-
gegebenen Gegenstände und händigt ihm eine Be-
scheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft und 
den Dienstgrad aus.

(10)	Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte 
Gegenstände gemäß Absatz 9 Satz 1 von dem ausge-
schiedenen Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung 
nicht zurückgegeben, kann die Gemeinde den Ersatz 
des entstandenen Schadens bis zur Höhe der Wieder-
beschaffungskosten verlangen.
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§ 19
Inkrafttreten

(1)	 Diese Satzung tritt am 01.12.1996 in Kraft.

(2)	 Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die 
Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Uetze vom 
26.03.1981 (zuletzt geändert durch die 2. Nachtrags-
satzung vom 12.06.1986) außer Kraft.

Uetze, den 14.10.2025

Gemeinde Uetze
Florian Gahre
Bürgermeister

– – –
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